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Jahrgang 1996 Ausgegeben am 31. Juli 1996 121. Stück

#&)���Verordnung: Risikozuschlagsverordnung 1996
#' ���Verordnung: Höhe der Beihilfen für Auslandsstudien
#'!���Verordnung: Berufsbezeichnung ,,Akademisch geprüfter Leiter des Pflegedienstes“ bzw.

,,Akademisch geprüfte Leiterin des Pflegedienstes“
#'"���Verordnung: Flugfelder-Grenzüberflugsverordnung 1996 – F-GÜV 1996
#'#���Kundmachung: Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, daß eine Wortfolge der Verord-

nung über die Bundeshöchstzahl 1995 bis zum Ablauf des 11. April 1995
gesetzwidrig war

#'$���Kundmachung: Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, daß § 4 Abs. 7 des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes verfassungswidrig war

#&)��Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Feststellung des
Faktors zur Erhöhung der Grundlage für die Bemessung der Beiträge zur Erlangung der

Anspruchs- bzw. Leistungswirksamkeit von Schul- und Studienzeiten als Ersatzzeiten
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (Risikozuschlagsverordnung

1996)

Auf Grund
1. des § 227 Abs. 3 in Verbindung mit § 227 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,

BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 201/1996;
2. des § 116 Abs. 9 in Verbindung mit § 116 Abs. 10 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-

zes, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 201/1996;
3. des § 107 Abs. 9 in Verbindung mit § 107 Abs. 10 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes,

BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 201/1996,
wird verordnet:

§ 1. Der Faktor, mit dem die Beitragsgrundlagen im Falle der Entrichtung des Beitrages nach Voll-
endung des 40. Lebensjahres des (der) Versicherten zu vervielfachen sind, wird mit 1,12 festgesetzt. An
die Stelle dieses Betrages tritt

nach Vollendung des                                   der Betrag von

45. Lebensjahres                                                1,34;
50. Lebensjahres                                                1,66;
55. Lebensjahres                                                2,22;
60. Lebensjahres                                                2,34.

§ 2. Als Zeitpunkt der Beitragsentrichtung gemäß § 1 gilt der Zeitpunkt der Antragstellung, wenn
unverzüglich ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Berechtigung zur Beitragsentrichtung die Zahlung
der Teilbeträge aufgenommen wird oder der Gesamtbetrag – soweit keine Teilbeträge vereinbart wurden
– innerhalb von drei Monaten ab der schriftlichen Verständigung durch den Versicherungsträger über die
Berechtigung zur Beitragsentrichtung entrichtet wird.

Hums
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#' � Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst über die
Höhe der Beihilfen für Auslandsstudien

Auf Grund der §§ 56 Abs. 1 und 76 Abs. 2 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen verordnet:

§ 1. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium in Japan beträgt 8 000 S.

§ 2. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium in der Schweiz beträgt 7 000 S.

§ 3. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium in Dänemark beträgt 6 000 S.

§ 4. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium beträgt 5 000 S für folgende Staaten:
1. Belgien
2. Deutschland
3. Finnland
4. Frankreich
5. Island
6. Luxemburg
7. Niederlande
8. Norwegen
9. Schweden

10. Vereinigte Staaten von Amerika.

§ 5. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium beträgt 4 000 S für folgende Staaten:
1. Australien
2. Großbritannien und Nordirland
3. Irland
4. Italien
5. Kanada
6. Neuseeland
7. Spanien.

§ 6. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium beträgt 3 000 S für folgende Staaten:
1. Griechenland
2. Kroatien
3. Portugal
4. Slowenien.

§ 7. Die monatliche Beihilfe für ein Auslandsstudium in allen anderen Staaten beträgt 2 000 S.

§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September 1996 in Kraft.

(2) Die Verordnung über die Höhe der Beihilfen für Auslandsstudien, BGBl. Nr. 607/1993, tritt mit
Ablauf des 31. August 1996 außer Kraft.

Scholten

#'!��Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst über die
Berufsbezeichnung ,,Akademisch geprüfter Leiter des Pflegedienstes“ bzw. ,,Akademisch

geprüfte Leiterin des Pflegedienstes“
Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes (AHStG), BGBl.

Nr. 177/1966, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 508/1995, wird verordnet:

§ 1. Der Rektor oder die Rektorin der Universität Linz hat an Absolventen des von der Universität
Linz durchgeführten Hochschullehrganges für leitendes Pflegepersonal nach erfolgreicher Ablegung der
im Unterrichtsplan vorgeschriebenen Abschlußprüfung die Berufsbezeichnung ,,Akademisch geprüfter
Leiter des Pflegedienstes“ und an Absolventinnen des von der Universität Linz durchgeführten Hoch-
schullehrganges für leitendes Pflegepersonal nach erfolgreicher Ablegung der im Unterrichtsplan vorge-
schriebenen Abschlußprüfung die Berufsbezeichnung ,,Akademisch geprüfte Leiterin des Pflegedienstes“
zu verleihen.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 30. September 2000 außer Kraft.

Scholten
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#'"� Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst über die
zulässigen Ein- und Ausflüge nach und von Flugfeldern (Flugfelder-

Grenzüberflugsverordnung 1996 – F-GÜV 1996)
Auf Grund des § 8 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. Nr. 656/1994 wird verordnet:

§ 1. (1) Nach und von allen auf österreichischem Bundesgebiet befindlichen Flugfeldern sind Ein-
flüge aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in das Bundesgebiet und Ausflüge aus demselben
nach Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zulässig.

(2) Nach und von den Flugfeldern Dobersberg, Feldkirchen-Ossiacher See, Ferlach-Glainach, Frei-
stadt, Friesach-Hirt, Fürstenfeld, Gmunden, Goldeck Talstation, Hofkirchen, Hohenems-Dornbirn, Hub-
schrauberplatz Glock Ferlach, Kapfenberg, Krems-Langenlois, Kufstein-Langkampfen, Lanzen-Turnau,
Leoben-Timmersdorf, Lienz-Nikolsdorf, Mariazell, Mauterndorf, Niederöblarn, Nötsch im Gailtal, Pin-
kafeld, Punitz-Güssing, Reutte-Höfen, Ried-Kirchheim, St. Andrä im Lavanttal, St. Georgen am Ybbs-
feld, St. Johann/Tirol, Scharnstein, Schärding-Suben, Seitenstetten, Spitzerberg, Stockerau, Trieben,
Vöslau, Weiz-Unterfladnitz, Wels, Wiener Neustadt/Ost, Wolfsberg, Zell am See und Hubschrauberflug-
platz Zwatzhof sind Einflüge aus Staaten, die Nichtmitglieder der Europäischen Union sind, in das Bun-
desgebiet und Ausflüge aus demselben nach Staaten, die Nichtmitglieder der Europäischen Union sind,
unter Bedachtnahme auf die zoll- und grenzkontrollrechtlichen Vorschriften zulässig.

§ 2. (1) Bei Einflügen in das Bundesgebiet bzw. bei Ausflügen aus demselben nach und von allen
auf österreichischem Bundesgebiet befindlichen Flugfeldern hat der verantwortliche Pilot dem Halter des
Flugfeldes spätestens eine Stunde vor dem Einflug in das Bundesgebiet bzw. spätestens eine Stunde vor
dem Abflug folgende Daten zu übermitteln:

1. das Kennzeichen und die Type des Luftfahrzeuges,
2. den unmittelbar vor dem Einflug in das österreichische Bundesgebiet benützten bzw. den unmit-

telbar nach dem Ausflug aus demselben zur Landung vorgesehenen Flugplatz,
3. die voraussichtliche Lande- bzw. Abflugzeit,
4. die Namen und die Staatsangehörigkeit des verantwortlichen Piloten und der Passagiere.

(2) Die Vorschriften über den Flugplan in der Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und
verstaatlichte Unternehmungen vom 15. Februar 1967 betreffend die Regelung des Luftverkehrs
(Luftverkehrsregeln 1967), BGBl. Nr. 56/1967, in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(3) Der Halter des Flugfeldes hat die in Abs. 1 Ziffer 1 bis 4 angeführten Daten unverzüglich mittels
Fernkopierer der örtlich zuständigen Meldestelle für Flugverkehrsdienste und der für die Paßkontrolle
örtlich zuständigen Sicherheitsdienststelle bekanntzugeben.

(4) Die Bestimmungen des österreichischen und europäischen Zollrechtes (§ 22 Abs. 1 des Zoll-
rechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 3. Die Halter der Flugfelder haben Aufzeichnungen über sämtliche gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 1 bis 4
übermittelten Daten zu führen. Diese Aufzeichnungen sind ein Jahr lang aufzubewahren.

§ 4. (1) Auf Ein- und Ausflüge nach und von allen auf österreichischem Bundesgebiet befindlichen
Flugfeldern nach und von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind (§ 1 Abs. 1), ist die
Grenzüberflugsverordnung (GÜV), BGBl. Nr. 249/1987, in der jeweils geltenden Fassung, ausgenom-
men die auf Flugfelder bezüglichen Bestimmungen des § 3 Abs. 1 lit. a, anzuwenden.

(2) Auf Ein- und Ausflüge nach und von auf österreichischem Bundesgebiet befindlichen Flugfel-
dern, die in § 1 Abs. 2 angeführt sind, nach und von Staaten, die nicht Mitglieder der Europäischen Uni-
on sind, ist die Grenzüberflugsverordnung (GÜV), BGBl. Nr. 249/1987, in der jeweils geltenden Fas-
sung, ausgenommen die auf Flugfelder bezüglichen Bestimmungen des § 3 Abs. 1 lit. a, anzuwenden.

(3) Auf Ein- und Ausflüge nach und von auf österreichischem Bundesgebiet befindlichen Flugfel-
dern, die nicht in § 1 Abs. 2 angeführt sind, nach und von Staaten, die nicht Mitglieder der Europäischen
Union sind, ist die Grenzüberflugsverordnung (GÜV), BGBl. Nr. 249/1987, in der jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. August 1996 in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über die zulässigen
Ein- und Ausflüge nach und von Flugfeldern (Flugfelder-Grenzüberflugsverordnung – F-GÜV), BGBl.
Nr. 393/1994, tritt mit Ablauf des 31. Juli 1996 außer Kraft.

Scholten
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Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

#'#��Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über den Ausspruch des
Verfassungsgerichtshofes, daß eine Wortfolge der Verordnung über die Bundeshöchst-

zahl 1995 bis zum Ablauf des 11. April 1995 gesetzwidrig war
Gemäß Artikel 139 Abs. 5 B-VG wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 13. Juni 1996, V 64/96-8, G 142/96-8, dem
Bundesminister für Arbeit und Soziales zugestellt am 3. Juli 1996, ausgesprochen, daß die Worte „und
Sicherungsbescheinigungen“ im letzten Satz der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozia-
les über die Bundeshöchstzahl 1995, BGBl. Nr. 944/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 163/1995 bis zum Ablauf des 11. April 1995 gesetzwidrig waren.

Hums

#'$��Kundmachung des Bundeskanzlers über den Ausspruch des Verfassungsgerichtsho-
fes, daß § 4 Abs. 7 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes verfassungswidrig war

Gemäß Art. 140 Abs. 4 und 5 B-VG und gemäß den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 13. Juni 1996, G 1395/95-6, G 24/96-6,
G 27/96-9, G 28/96-10, G 87/96-6, G 88/96-10, G 89/96-6, G 90/96-6, G 91/96-6, G 92/96-6 und
G 151/96-3, dem Bundeskanzler zugestellt am 3. Juli 1996, ausgesprochen, daß

a) § 4 Abs. 7 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 450/1990, verfassungswidrig war und daß

b) § 4 Abs. 7 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 257/1995, bis zum Ablauf des 21. April 1995 verfassungswidrig war.

(2) § 4 Abs. 7 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 450/1990, ist auch in dem beim Verwaltungsgerichtshof zur Z 95/09/0140 anhän-
gigen Verfahren nicht mehr anzuwenden.

Vranitzky


